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2030-2-25-F 

Achte Verordnung 
zur Änderung der Urlaubsverordnung 

Vom 30. Januar 1990 

Auf Grund von Art. 88 Nm. 2 und 3, Art. 99 Abs. 1 
und 2 des Bayerischen Beamtengesetzes und Art. 52 
Nm. 2 und 3 des Gesetzes über kommunale Wahl
beamte erläßt die Bayerische Staatsregierung fol
gende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über den Urlaub der bayerischen 
Beamten und Richter (Urlaubsverordnung - UrIV) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 
1984 (GVBI S . 225, BayRS 2030-2-25-F), geändert 
durch Verordnung vom 29 . Januar 1987 (GVBl 
S . 21), wird wie folgt geändert : . 

1. § 6 erhält folgende Fassung: 

,,§ 6 

1 Beamte, die Schwerbehinderte im Sinn des 
§ 1 des Schwerbehindertengesetzes sind, erhal
ten einen Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen. 
2Verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit auf 
mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der 
Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich der 
Zusatzurlaub entsprechend. 3Beginnt die zu
sätzliche Urlaubsberechtigung in der ersten 
Hälfte des Urlaubsjahres oder endet sie in der 
zweiten Hälfte, so ist der volle Zusatzurlaub zu 
gewähren; beginnt die zusätzliche Urlaubsbe
rechtigung erst in der zweiten Hälfte des Ur
laubsjahres oder endet sie schon in der ersten 

Hälfte, so ist der halbe Zusatzurlaub zu gewäh
ren. 4§ 10 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend." 

2. § 7 Abs. 6 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3 § 10 Abs. 2 Satz 1 ist nicht anzuwenden.'" 

3. In § 8 Satz 1 Nr. 3 wird ,,21 Uhr" durch ,,20 Uhr" 
ersetzt. 

4. § 13a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,1 Beamte haben Anspruch auf Erziehungs
urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge, 
wenn sie Anspruch auf Erziehungsgeld nach 
dem Gesetz über die Gewährung von Erzie
hungsgeld und Erziehungsurlaub (Bundes
erziehungsgeldgesetz - BErzGG) haben oder 
nur deshalb nicht haben, weil das Einkom
men (§ 6 BErzGG) die Einkommensgrenze 
(§ 5 Abs. 2 BErzGG) übersteigt." 

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn 

1. ein Kind ib Adoptionspflege genommen ist, 

2. wegen eines anderen Kindes Erziehungs
urlaub in Anspruch genommen wird, 

3. ein Urlaub nach Art. 80a oder Art. 86a 
BayBG durch Erziehungsurlaub unterbro
chen wird." 
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5. § 13b Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lStirbt das Kind während des Erziehungsur
laubs, endet dieser spätestens drei Wochen nach 
dem Tod des Kindes." 

6. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "Monat" 
durch das Wort " Kalendermonat " ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort "Er
ziehungsurlaub" die Worte " oder Urlaub nach 
Art. 80a oder Art. 86a BayBG" eingefügt. 

7. In § 18 Satz 1 werden nach dem Wort "Heilkur" 
die Worte "oder eine Sanatoriumsbehandlung" 
eingefügt. 

§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 1990 in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten jedoch § 1 
Nm. 4 und 5 mit.Wirkung vom 1. Juli 1989 in Kraft. 

(3) Bei der Bemessung des Zusatzurlaubs nach § 7 
Abs.3 und 4 in Verbindung mit Abs. 6 UrlV für das 
Urlaubsjahr 1990 sind die in der Zeit vom 1. Januar 
bis 31. Oktober 1989 zwischen 21 Uhr und 6 Uhr und 
die in der Zeit vom 1. November bis 31. Dezember 
1989 zwischen 20 Uhr und 6 Uhr im Rahmen der 
regelmäßigen Arbeitszeit dienstplanmäßig bzw. 
verwaltungsüblich angefallenen Dienststunden zu 
berücksichtigen. 

(4) Für nach dem 30. Juni 1989 geborene Kinder 
kann bis zum 31. Mai 1990 eine Verlängerung des 
Erziehungsurlaubs auch beantragt werden, wenn 
die Voraussetzung des § 13b Abs. 1 Satz 2 UrlV 
nicht vorliegt. 

(5) Das Staatsministerium der Finanzen wird er
mächtigt, die Urlaubsverordnung mit neuer Para
graphenfolge neu bekanntzumachen und Unstim
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

München, den 30. Januar 1990 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr.h.c.Max Streibl 
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7141-4-W 

Verordnung 
zur Änderung der Zweiten Zuständigkeitsverordnung 

zum Gesetz über Einheiten im Meßwesen und 
zum Gesetz über das Meß- und Eichwesen 

Vom 20. Januar 1990 

Auf Grund von § 5 des Gesetzes über Einheiten 
im Meßwesen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22 . Februar 1985 (BGBI I S. 408) und § 27 Abs.1 
des Eichgesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 22. Februar 1985 (BGBl I S. 410) in Ver
bindung mit § 1 Satz 1 der Ersten Zuständigkeits
verordnung zum Gesetz über Einheiten im Meßwe
sen und zum Gesetz über das Meß- und Eichwesen 
-1. ZustVEG - (BayRS 7141-;-3-W) erläßt das Baye
rische Staatsministerium für Wirtschaft und Ver
kehr folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Zweite Zuständigkeitsverordnung zum Ge
setz über Einheiten im Meßwesen und zum Gesetz 
über das Meß- und Eichwesen - 2. ZustVEG -
(BayRS 7141-4-W) wird wie folgt geändert: 

1. Die Einleitungsformel erhält folgende Fassung: 

"Auf Grund von § 5 des Gesetzes über Einhei
ten im Meßwesen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 22. Februar 1985 (BGBl I S. 408) und 
§ 27 Abs.1 des Eichgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1985 (BGBI I 
S. 410) in Verbindung mit § 1 der Ersten Zustän
digkeitsverordnung zum Gesetz über Einheiten 
im Meßwesen und zum Gesetz über das Meß- und 
Eichwesen-1. ZustVEG- (BayRS 7141-3-W) er
läßt das Bayerische Staatsministerium für Wirt
schaft und Verkehr, im Vollzug des § 1 Satz 2 der 
1. ZustVEG im Einvernehmen mit dem Bayeri
schen Staatsministerium des Innern, folgende 
Verordnung:" . 

2. Die §§ 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
,,§ 1 . 

Für die Durchführung des Gesetzes über Ein
heiten im Meßwesen und des Eichgesetzes sowie 
der darauf beruhenden Rechtsverordnungen 
sind die Eichämter zuständig, soweit sich nicht 
aus diesen Gesetzen; den nachfolgenden Vor-

schriften oder sonstigen Rechtsvorschriften et
was anderes ergibt. 

§ 2 

(1) Das Bayerische Landesamt für Maß und 
Gewicht ist zuständig für 

1. die Durchführung des Eichgesetzes in Bezug 
auf Meßgeräte und die Prüfung von Normalen 
und Prüfungshilfsmitteln, die neuartig sind 
oder selten vorkommen oder deren Eichung 
oder Prüfung besonderen meßtechnischen Auf
wand und besondere Fachkenntnisse erfordern, 

2. Amtshandlungen nach § 6 Abs.:2 bis 4 des 
Eichgesetzes, 

3. die Untersagung des Betriebs einer öffentli
chen Waage gemäß § 25 des Eichgesetzes, 

4. Amtshandlungen nach § 5 Abs. 7 der Eichord
nung. 

(2) Das Bayerische Landesamt für Maß und 
Gewicht ist neben den Eichämtern auch für son
stige Amtshandlungen in Verbindung mit Amts
handlungen nach Absatz 1 Nr. 1 zuständig." 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird ,,§ 9" durch ,,§ 6" und ,,§ 33" 
durch ,,§ 34" ersetzt, 

b) in Satz 2 Nr.2 wird das Wort "Landratsäm
ter" durch das Wort "Kreisverwaltungsbehör
den" ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am,l. März 1990 in Kraft. 

München, den 20. Januar 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

August R. La n g, Staatsminister 
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2210-1-1- 7-1-VVK 

Bekanntmachung 
der Neufassung der Verordnung 

über die bayerischen Studentenwerke 

Vom 22. Januar 1990 

Nachstehend wird der VVortlaut der Verordnung 
über die bayerischen Studentenwerke - StudVVV -
(BayRS 2210-1-1-7-1-VVK) in der vom 1. Juli 1989 
an geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch 

1. die Dritte Verordnung zur Änderung der Verord
nung über die bayerischen Studentenwerke vom 
15. April 1983 (GVBl S. 222), 

2. die Vierte Verordnung zur Änderung der Verord
nung über die bayerischen Studentenwerke vom 
13. Juni 1989 (GVBl S . 217) und 

3. das Gesetz zur Überlei tung von Z uständigkei ten 
auf das Sta:atsministerium für VVissenschaft und 
Kunst vom 23 . Dezember 1986 (GVBl S . 392, 
BayRS 1102-5-S). 

München, den 22 . Januar 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

2210-1-1-7-1-VVK 

Verordnung 
über die bayerischen Studentenwerke (StudWV) 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Januar 1990 

Auf Grund von Art. 99 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
Satz 2, Art. 100 Abs. 2 und Art. 107 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der Fassung der 
~ekanntmachung vom 8. Dezember 1988 (GVBl 
S . 399, BayRS 221O-1-1-VVK) und Art. 27 Abs. 2 des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll
streckungsgesetzes (BayRS 2010-2-1) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für VVissenschaft 
und Kunst, soweit erforderlich im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen ~aatsministerium der Finan
zen, folgende Verordnung: 

§ 1 

Zur Betreuung der Studierenden staatlicher 
Hochschulen bestehen 

das Studentenwerk Augsburg mit dem Sitz in 
Augsburg, 

das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg mit dem 
Sitz in Erlangen, 

das Studentenwerk München mit dem Sitz in 
München, 

das Studentenwerk Oberfranken mit dem Sitz in 
Bayreuth, 

das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz mit 
dem Sitz in Regensburg, 

das Studentenwerk VVürzburg mit dem Sitz in 
VVürzburg. 

§ 2 

(1) IDie Studentenwerke verfolgen selbstlos 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinn des § 52 Abgabenordnung 1977, 
und zwar insbesondere durch die im Rahmen des 
Art. 99 Abs.l Satz 1 BayHSchG liegende soziale 
und gesundheitliche Betreuung der Studierenden. 
2ZU den eigenen Aufgaben der Studentenwerke im 
Rahmen des Art . 99 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG gehört 
insbesondere auch der Betrieb von Mensen und die 
Zurverfügungstellung von kostengünstigern VVohn
raum an Studenten in Studentenwohnheimen. 3Die 
Studentenwerke verfolgen nicht in · erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) 1 Die Studentenwerke dürfen ihre Mittel und 
etwaigen Mehrerlöse aus Nebenbetrieben nur für 
die in Absatz 1 bezeichneten Zwecke verwenden. 
2Aus den Mitteln dürfen daher Mitglieder ihrer Or
gane oder sonstige Personen keine Zuwendungen 
oder unverhäl~nismäßig hohe Vergütungen erhal
ten. 3Dies gilt für die Mitglieder der Organe auch 
für die Zeit nach ihrem Ausscheiden. 

(3) Soweit sich die Zuständigkeit der Studenten
werke nach § 3 auf nichtstaatliche Hochschulen 
und andere Unterrichtseinrichtungen erstreckt, 
nehmen die Studentenwerke die Aufgaben nach 
Art. 99 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG auch für diese Ein
richtungen als eigene Aufgaben wahr. 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 2/1990 43 

(4) Die Aufgaben nach Art.4 des Bayerischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesausbildungsför
derungsgesetz (BayRS 2230-2-1-WK) sind den 
Studentenwerken als staatliche Aufgaben gemäß 
Art. 99 Abs. 1 Satz 2 BayHSchG übertragen. 

§ 3 

(1) Die Studentenwerke sind für folgende Hoch
schulen und Einrichtungen zuständig: 

1. Studentenwerk Augsburg für 

die Universität Augsburg, 
die Fachhochschule Augsburg und 
die Fachhochschule Kempten, 

. 2. Studentenwerk Erlangen-Nürnberg für 

die Universität Erlangen-Nürnberg, 
die Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, 
die Augustana-Hochschule Neuendettelsau ohne 

die Abteilung München, 
die Katholische Universität Eichstätt ohne die 

Abteilung München, 
die Fachhochschule Nürnberg, 
die Fachhochschule Weihenstephan - Abteilung 

Triesdorf - und 
die Stiftungsfachhochschule Nürnberg, 

3. Studentenwerk München für 

die Universität München, 
die Technische Universität München, 
die Akademie der Bildenden Künste München, 
die Hochschule für Musik München, 
die Hochschule für Fernsehen und Film München, 
die Hochschule für Politik München, 
die Augustana-Hochschule Neuendettelsau -

Abteilung München -, 
die Katholische Universität Eichstätt - Abtei-

lung München -, 
die Fachhochschule München, 
die Fachhochschule Rosenheim, 
die Fachhochschule Weihenstephan mit Aus

nahme der Abteilungen Triesdorf und Schön
brunn, 

das Sprachen- und Dolmetscherinstitut Mün
chen und 

die Blocherer-Schule für freie und angewandte 
Kunst München, 

4. Studentenwerk Oberfranken für 

die Universität Bayreuth und 
die Fachhochschule Coburg einschließlich Stu

dienkolleg, 

5. ,Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz für 

die Universität Regensburg, 
die Universität Passau, 
die Fachhochschule Landshut, 
die Fachhochschule Regensburg und 
die Fachhochschule Weihenstephan - Abteilung 

Schön brunn -, 

6. Studentenwerk Würzburg für 

die Universität Würzburg, 
die Hochschule für Musik Würzburg, 
die Universität Bamberg und 
die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. 

(2) Den Studentenwerken obliegt ferner die Be
treuung der französischen Studenten, die im Besitz 
der Berechtigungskarte nach.der deutsch-französi
schen Vereinbarung über die Schaffung einer 
deutsch-französischen Berechtigungskarte für die 
Benutzung der Einrichtungen der Studentenwerke 
beider Länder durch deutsche und französische 
Studenten vom 10. Juli 1980 (BGBl II 1983 S.38) 
sind. 

§4 

(1) Der Vorsitzende der Vertreterversammlung, 
im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, beruft die 
Vertreterversammlung durch schriftliche Einla
dung unter Angabe der Tagesordnung mit einer 
Frist von mindestens zwei Wochen ein und leitet 
diese. 

(2) 1 Die Vertreterversammlung gibt sich eine Ge
schäftsordnung, in der mindestens geregelt ist 

1. die Wahl des Stellvertreters des Vorsitzenden, 
2. die Einberufung der Vertreterversammlung auf 

Grund des Antrags mehrerer Mitglieder, 
3. die Führung und der Inhalt der Sitzungsnieder-: 

schrift, 
4. der Ablauf der Aussprache und der Beschlußfas-

sungen. 

2Die Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung 
des Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst. 

(3) Der Geschäftsführer nimmt an der Vertreter
versammlung beratend teil; ihm ist auf Verlangen 
jederzeit das Wort zu erteilen. 

(4) 1 Die Vertreterversammlung tagt nicht öffent
lich. 2Sie tritt mindestens einmal jährlich zusam
men. 

(5) lDie Mitglieder der Vertreterversammlung 
sind zur Verschwiegenheit über alle Angelegenhei
ten, die ihnen als Mitglieder derVertreterversamm
lung bekannt geworden sind, verpflichtet, es sei 
denn, daß eine Tatsache bereits offenkundig ist 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedarf; die arbeitsrechtlichen Vorschriften über 
die Verschwiegenheitspflicht und die Folgen der 
Verletzung dieser Pflicht bleiben unberührt. 2Stellt 
die Vertreterversammlung eine Verletzung der Ver
schwiegenheitspflicht fest, so kann sie das betref
fende Mitglied seiner Funktion entheben; unmit
telbare Wiederwahl ist ausgeschlossen. 3 Art. 50 
Abs. 1 und 3 BayHSchG gelten entsprechend. 

§ 5 

(1) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, im Ver
hinderungsfall sein Stellvertreter, beruft die Sit
zung des Verwaltungsrats durch schriftliche Einla
dung unter Angabe der Tagesordnung mit einer 
Frist VOn zwei Wochen ein und leitet diese. 
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(2) Für die Wahl des Stellvertreters des Vorsit
zenden des Verwaltungsrats gilt Art. 103 Abs.5 
BayHSchG entsprechend. 

(3) § 4 Abs. 2, 3 und 4 Satz 1 sowie Abs. 5 gelten 
entsprechend. 

(4) Der Verwal tungsra t tritt mindestens zweimal 
jährlich zusammen. 

(5) IDer Vertreter der hauptberuflichen Be
diensteten eines Studentenwerks im Verwaltungs
rat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl von 
allen wahlberechtigten Beschäftigten eines Stu
dentenwerks nach den Grundsätzen der Personen
wahl gewählt. 2Die Art. 4,6 Abs . 5 Satz 1, Art. 7,13, 
14, 15 Abs. 1, Art. 19 Abs. 1, Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 und 
7, Art. 20 bis 25, 29 Abs. 1 Buchst. abis e und g und 
Abs.3 sowie Art. 30 und 31 des Bayerischen Perso
nalvertretungsgesetzes (BayRS 2035-1-F) in Ver
bindung mit den §§ 1 bis 24 , 30 und 58 derWahlord
nung zum Bayerischen Personalvertretungsgesetz 
(BayRS 2035-2-F) in der jeweils gültigen Fassung 
gelten für diese Wahl entsprechend. 

§ 6 

(1) 1 Der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter 
des gesamten Personals. 2Mit Ausnahme seines 
Stellvertreters stellt der Geschäftsführer im Rah
men des Wirtschaftsplans die Angestellten und Ar
beiter des Studentenwerks ein und entläßt sie. 

(2) 1 Der Geschäftsführer hat den Vollzug rechts
widriger Beschlüsse und Maßnahmen des Verwal
tungsrats auszusetzen. 2Er hat hiervon unter Be
nachrichtigung des Verwaltungsrats, der über die 
Angelegenheit nochmals beschließen kann, dem 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zu 
berichten, das eine Entscheidung im Rahmen des 
Art. 105 BayHSchG trifft. 

(3) Für Amtshandlungen des Geschäftsführers 
gelten Art. 50 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 
BayHSchG entsprechend. 

(4) Im Verhinderungsfall werden die Funktionen 
des Geschäftsführers durch seinen Stellvertreter 
wahrgenommen. 

§ 7 

Für die Aufstellung des Wirtschafts plans und die 
darauf beruhende Haushalts- und Wirtschaftsfüh
rung der Studentenwerke gelten Art. 105 Abs. 1 der 
Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO), Art. 106 
und 107 BayHSchG in Verbindung mit den Vor
schriften in den §§ 8 bis 14. 

§ 8 

(1) 1Der: Wirtschaftsplan besteht aus dem Er
folgsplan, dem Finanzplan und einer Stellenüber
sicht. 2Seine Gliederung, bei der Erfordernisse der 
J?uchführung (§ 13) und der Rechnungslegung (§ 14) 
zu berücksichtigen sind, bedarf der Zustimmung 
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. 

(2) Im Erfolgsplan sind alle in einem Haushalts
jahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Auf
wendungen je Kostenstelle nach Art einer Gewinn
und Verlustrechnung zu veranschlagen. 

(3) Der Finanzplan muß den notwendigen und fi
nanzierbaren Bedarf für das Anlage- und Umlauf
vermögen, für Schulden tilgungen, Verlustabdek
kungen, Rücklagenbildung~n sowie die zu erwar
tenden Deckungsmittel (Uberschüsse, Abschrei
bungen, Darlehensaufnahmen, Entnahmen aus 
Rücklagen und sonstige Deckungsmittel) enthalten. 

(4) 1 Die Stellenübersicht weist sämtliche bei 
einem Studentenwerk zu Beginn eines Haushalts
jahres vorhandenen Stellen sowie deren Verände
rungen während dieses Haushaltsjahres aus. 2Die 
Stellen für Angestellte sind nach Vergütungsgrup
pen, KostensteIlen und Funktionen auszubringen. 
3Soweit Angestellte nach § 23a BAT oder durch 
Fallgruppenaufstieg nach Anlage 1a BAT in eine 
höhere Vergütungsgruppe eingestuft sind, ist dies 
zu vermerken. 4Stellen für Arbeiter sollen grund
sätzlich nur nach ihrer Zahl ausgebracht werden; 
soweit eine Stellenbindung besteht, sind sie nach 
Lohngruppen, KostensteIlen und Funktionen zu 
gliedern. 5In der Stellenübersicht sind diejenigen 
Stellen, die ganz oder überwiegend aus staatlichen 
Zuwendungen finanziert werden, kenntlich zu 
machen. 

(5) lAngestelIte dürfen vom Studentenwerk nur 
eingestellt werden, soweit freie Stellen der in Be
tracht kommenden Vergütungsgruppen zur Verfü
gung stehen. 2Dies gilt entsprechend, wenn Ange
stellten höherwertige Tätigkeiten übertragen wer
den sollen und dadurch Ansprüche auf Höhergrup
pierungen begründet werden. 3Das Studentenwerk 
ist gehalten, Angestellten nur solche Dienstaufga
ben zu übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen 
ihrer Vergütungs gruppe entsprechen. 4 Die Stellen
inhaber sind unter Beachtung des Art. 106 Abs. 6 
BayHSchG in der Weise einzustufen, daß sie finan
ziell nicht bessergestellt werden als vergleichbare 
Staatsbedienstete. 

§ 9 

(1) · IDer vom Verwaltungsrat beschlossene Wirt
schaftsplan ist vom Studentenwerk spätestens bis 
zum 30. November eines jeden Jahres für das dar
auffolgende Haushaltsjahr dem Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst zur Genehmigung vor
zulegen. 2Das Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst kann verlangen, daß dem Wirtschafts
plan andere Unterlagen, insbesondere Wirtschaft
lichkeitsuntersuchungen und Organisationspläne 
beigefügt werden. 3Die Entscheidung des Staatsmi
nisteriums für Wissenschaft und Kunst über die Ge
nehmigung soll in der Regel innerhalb von drei Mo
naten nach der Vorlage des Wirtschaftsplans erfolgen. 

(2) In dem Genehmigungsverfahren wird ge
prüft, ob 

1. der Wirtschaftsplan mit seinen Ansä tzen formell 
und inhaltlich den für eine Aufstellung maßge
benden Vorschriften, insbesondere der Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit, entspricht, 

2. der erforderliche Ersatz von ungedeckten Auf
wendungen für übertragene Aufgaberi (§ 2 
Abs. 4) sich im Rahmen des § 10 hält und zweck
mäßig ist, 

3. der Zuwendungsbedarf nach dem Wirtschafts
plan aus den Mitteln des Staatshaushalts abge
deckt werden kann. 
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(3) Die Genehmigung des Staatsministeriums 
für Wissenschaft und Kunst umfaßt den Erfolgs
plan, den Finanzplan sowie die Stellenübersicht. 

(4) IDie Genehmigung ist zu versagen, wenn der 
Wirtschaftsplan den Bestimmungen in Absatz 2 
nicht entspricht. 2Die Genehmigung kann mit Auf
lagen versehen werden, sofern diese ausreichen, um 
eine Gestaltung des Wirtschaftsplans entsprechend 
den Bestimmungen des Absatzes 2 herbeizuführen. 

(5) lIn den Fällen des Absatzes 4 hat der Ge
schäftsführer unter Berücksichtigung der für die 
Genehmigungsversagung maßgebenden Gründe 
oder der erteilten Auflagen dem Verwaltungs rat 
einen neuen Entwurf eines Wirtschaftsplans vorzu
legen, über den der Verwaltungsrat nochmals be
schließt; der vom Verwaltungsrat beschlossene 
Wirtschaftsplan ist dem Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst unverzüglich vorzulegen. 
2Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst kann für die Vorlage dieses Wirtschaftsplans 
eine angemessene Frist bestimmen. 3Wird der Wirt
schaftsplan nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt 
oder widerspricht er den für die Genehmigungsver
sagung maßgebenden Gründen oder den Genehmi
gungsauflagen, so richtet sich das weitere Verfah
ren nach Art. 105 BayHSchG. 

(6) Liegt ein genehmigter Wirtschaftsplan vor, so 
kann das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst während des Haushaltsjahres eine Ände
rung des Wirtschaftsplans nur dann verlangen, 
wenn die vorhandenen oder voraussichtlichen Mit
tel des Staatshaushalts' für Aufwendungsersatz 
oder Zuwendungen an das Studentenwerk nach der 
Genehmigung des Wirtschaftsplans verändert wur
den ; Absatz 5 findet entsprechende Anwendung. 

(7) 1 Die Ausgabenansätze des Wirtschaftsplans 
und die Stellenübersicht sind für das Studenten
werk bindend. 2 Notwendige Abweichungen auf der 
Aufwandsei te des Erfolgsplans bedürfen der vorhe
rigen Zustimmung des Staatsministeriums für Wis
senschaft und Kunst, wenn dadurch der Gesamtbe
trag der Aufwendungen überschritten wird. 3 Ab
weichungen von den Ansätzen und Maßnahmen des 
Finanzplans bedürfen in jedem Fall der vorherigen 
Zustimmung des Staatsministeriums für Wissen
schaft und Kunst. 4 Soweit dies nach den haushalts
rechtlichen Vorschriften erforderlich ist, bedürfen 
Abweichungen nach den Sätzen 2 und 3 auch der 
vorherigen Zustimmung des Staatsministeriums 
der Finanzen. 5Die im Finanzplan p.ufgeführten 
Maßnahmen dürfen nicht eingeleitet werden, wenn 
Grund für die Annahme besteht, daß die zu ihrer Fi
nanzierung vorgesehenen Deckungsmittel nicht 

, zur Verfügung stehen werden. 

(8) 1 Liegt zu Beginn eines Haushaltsjahres noch 
kein genehmigter Wirtschaftsplan vor, so führt das 
Studentenwerk den Haushalt zunächst nach dem 
Wirtschaftsplan des Vorjahres weiter. 2Das Staats
ministerium für Wissenschaft und Kunst kann zur 
Abgleichung des Wirtschaftsplans für das laufende 
Haushaltsjahr anordnen, daß Ansätze des vorjähri
gen Wirtschaftsplans nur bis zu einer bestimmten 
Höh~ bewirtschaftet werden dürfen. 

§1O 

lZU dem erforderlichen Aufwand für Aufgaben, 
die dem Studentenwerk nach Art. 99 Abs. 1 Satz 2 
BayHSchG übertragen worden sind, gehören die 
für diese Aufgaben anfallenden tatsächlichen Per
sonalaufwendungen, Sachaufwendungen und der 
sonstige Aufwand im jeweils notwendigen Umfang. 
2ZU dem sonstigen Aufwand zählt auch der antei
lige Aufwand des Studentenwerks aus der allge
meinen Verwaltung und Geschäftsführung. 

§11 

(1) lZuwendungen des Freistaates Bayern für 
Aufgaben nach Art. 99 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG 
werden als institutionelle Förderung oder Projekt
förderung auf Grund des Art. 44 BayHO, den dazu 
ergangenen Vorschriften sowie den nachfolgenden 
Bestimmungen gewährt; die Zuwendungen sind 
sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. 2 Grund
lage des . Zuwendungsbedarfs und der Zuwen
dungsbewilligung ist der genehmigte Wirtschafts
plan, soweit das Staatsministerium für Wissen
schaft und Kunst keinen besonderen Antrag oder 
andere Nachweise verlangt. 

(2) Zuwendungen im Rahmen der institutionellen 
Förderung dürfen nur für Ausgaben verwendet wer
den, für die keine Projektförderung gewährt wird. 

(3) 1 Zuwendungen im Rahmen der Projektförde
rung dürfen nur entsprechend der Bewilligung ver
wendet werden. 2Sie können insbesondere für den 
Betrieb von Mensen, für die Ausstattung und Mobi
liarerneuerung von Studentenhäusern und Studen
tenwohnheimen, für Instandhaltungs- und Aus
baurnaßnahmen in Studentenwohnheimen sowie 
für Mieten gewährt werden, die durch Nutzung von 
Räumen in Staatsgebäuden entstehen. 3 Auf Zu
wendungen, die zum Bau von Studentenwohnhei
men gewährt werden, finden die jeweils geltenden 
Sondervorschriften Anwendung. 

(4) Zuwendungen für laufende Ausgaben des 
Studentenwerks werden in der Regel in angemesse
nen Vierteljahresraten ausgezahlt. 

§ 12 

(1) 1 Das Studentenwerk kann eine Betriebsmit
telrücklage bilden, die höchstens den vierfachen 
Bedarf der Personalausgaben des Monats Juli aus 
dem Vorjahr erreichen darf; die Personalausgaben, 
die im Rahmen des § 10 ersetzt werden, bleiben 
hierbei unberücksichtigt. 2Die der Rücklage ent
sprechenden Finanzmittel müssen tatsächlich ver
fügbar gehalten werden. 

(2) Im übrigen dürfen Studentenwerke, die Zu
wendungen nach § 11 erhalten, im Jahr der Bewilli
gung solcher Zuwendungen keine Rücklagen bilden; 
Ausnahmen hiervon bedürfen der Genehmigung des 
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. 

§ 13 

IDie Studentenwerke buchen nach den Regeln 
der kaufmännischen doppelten Buchführung. 2Der 
Kontenrahmen, der für alle Studentenwerke mög
lichst einheitlich zu gestalten ist, bedarf der Zu
stimmung des Staatsministeriums für Wissen
schaft und Kunst . 
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§ 14 

(1) lZur Rechnungslegung erstellt das Studen
tenwerk eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlust
rechnung sowie einen Geschäftsbericht (Jahres
rechnung). 2Der Jahresrechnung ist eine Abrech
nung des Erfolgs- und Finanzplans beizufügen. 

(2) 1 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrech
nung der Studentenwerke sind nach einem einheit
lichen Gliederungsschema zu erstellen, das der Zu
stimmung des Staatsministeriums für Wissen
schaft und Kunst bedarf. 2Die Vermögenswerte 
werden mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, vermindert um die zulässigen 
Abschreibungen, aktiviert. 3Handelt es sich um 
Vermögenswerte, die aus öffentlichen Erstattungen 
oder Zuwendungen erworben wurden, so haben die 
Studentenwerke insoweit erfolgsneutral abzu
schreiben. 

(3) 1 Die auf der Bilanz und der Gewinn- und Ver
lustrechnung beruhende Abrechnung des Erfolgs
und Finanzplans hat Aufschluß über das Ist-Ergeb
nis bei den einzelnen Ansätzen gegenüber den ent
sprechenden Ansätzen im Erfolgs- und Finanzplan 
zu geben. 2ZU der Abrechnung gehört weiterh in 
eine Verteilung des Aufwands und des Ertrags auf 
die einzelnen Kostenstellen. 

(4) lDie Verwendung des Aufwendungsersatzes 
und der Zuwendungen wird durch die von einem 
Wirtschaftsprüfer und dem Verwaltungsrat ge
prüfte Jahresrechnung nachgewiesen. 2Das Staats-

ministerium für Wissenschaft und Kunst kann in 
Ausnahmefällen Einzelnachweise verlangen. 3Die 
geprüfte Jahresrechnung ist dem Staatsministe
rium für Wissenschaft und Kunst bis spätestens 
30. Juni eines jeden Jahres vorzulegen. 

§ 15 
Die Studentenwerke sind berechtigt, zur Beitrei

bung von Beiträgen nach Art. 106 Abs. 1 Nr.1 
BayHSchG, die sie durch einen Leistungsbescheid 
geltend machen, eine Vollstreckungsanordnung zu 
erteilen und zu diesem Zweck die Vollstreckungs
klausel auf eine Ausfertigung des Leistungsbe
scheids zu setzen. 

§ 16 
1 Wird bei einer Auflösung eines Studentenwerks 

dessen Vermögen nicht auf ein anderes Studenten
werk übertragen, so fällt das Vermögen an den 
Freistaat Bayern. 2Der Freistaat Bayern .darf ein 
solches Vermögen nur für gemeinnützige studen
tische Einrichtungen und zur Förderung von Stu-
denten verwenden. . 

§ 17 
Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1974 in Kraft. *) 

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung in 
der ursprünglichen Fassung vom 20. Mai 1974 .. (GVBI S. 240). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttret ens der späteren Anderungen er
gibt sich aus den jeweiligen Anderungsvorschriften. 

221O- 4-1-1-WK 

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Gliederung der staatlichen Fachhochschulen 

Vom 1. Februar 1990 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 3 Satz 1 und Art. 54 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 135 des Bayeri
schen Hochschulgesetzes erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst fol
gende Verordnung: 

§ 1 

§ 9 der Verordnung zur Gliederung der staat
lichen Fachhochschulen vom 4. September 1984 
(GVBI S. 336, BayRS 2210-4-1-1-WK), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 10. Februar 1989 
(GVBI S . 32), erhält folgende Fassung: 

,, § 9 

1 Die Fachhochschule Weihenstephan wird geglie
dert in die Abteilungen Weihenstephan, Schön
brunn und Triesdorf, den Zentralbereich sowie fol
gende Fachbereiche: 

1. Fachbereich Biotechnologie, 
2. Fachbereich Forstwirtschaft, 
3. Fachbereich Gartenbau, 
4. Fachbereich Landespflege, 
5. Fachbereich Landwirtschaft I, 
6. Fachbereich Landwirtschaft II in Triesdorf. 
2Mit Wirkung vom 1. Oktober 1990 wird die Abtei
lung Schönbrunn aufgehoben." 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1990 in Kraft. 

München, den 1. Februar 1990 

Bayerisches Staats ministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zeh e t mai r , Staatsmil;lister 
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2030-2-20-F 

Bekanntmachung 
der Neufassung der Arbeitszeitverordnung 

Vom 7. Februar 1990 

Auf Grund des § 2 Abs. 5 der Dritten Verordnung 
zur Änderung der Arbeitszeitverordnung vom 
2i. Februar 1989 (GVBl S.30) wird nachstehend 
der Wortlaut der Arbeitszeitverordnung (BayRS 
2030-2-20-F) in der vom 1. April 1990 an geltenden 
Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch 

1. die Zweite Verordnung zur Änderung der Ar
beitszeitverordnung vom 15. Oktober 1985 
(GVBl S . 639) und 

2. die Dritte Verordnung zur Änderung der Ar
beitszeitverordnung vom 21. Februar 1989 
(GVBl S. 30). 

München, den 7. Februar 1990 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Gerold Ta n d 1 er, Staatsminister 

Verordnung 
über die Arbeitszeit für den bayerischen öffentlichen Dienst 

(Arbeitszeitverordnung - AzV) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 7 . Februar 1990 

47 

Auf Grund von Art. 80 Abs. 1 und Art. 88a Abs. 2 
Satz 3 des Bayerischen Beamtengesetzes und § 13 
Abs.1 der Arbeitszeitordnung vom 30. April 1938 
(RGBl I S.447) erläßt die Bayerische Staatsregie
rung folgende Verordnung: 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Beamten und 
Dienstanfänger des Staates, der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände und der sonstigen unter der 
Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts . 

Freitag fallen , um die Arbeitszeit, die an diesen 
Tagen zu leisten wäre. 3Für Beamte im Schicht
dienst gilt Satz 2 entsprechend ohne Rücksicht dar
auf, ob der betreffende Beamte an den für die Be
amten mit regelmäßiger Arbeitszeit ganz oder teil
weise dienstfreien Tagen Dienst leisten muß oder 
dienstfrei hat. 4 Abweichend von den Sätzen 2 und 3 
wird Beamten, die nach einem Schichtplan einge
setzt sind, der für den Regelfall Schichten von 
24 Stunden Dauer vorsieht, ein pauschaler Frei
zeitausgleich von 3 Dienstschichten im Kalender
jahr gewährt. 5Die tägliche Arbeitszeit darf grund
sätzlich 8 Stunden und 15 Minuten nicht über
schreiten. 

§ 2 

Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) 1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt im 
Durchschnitt 381/2 Stunden in der Woche. 2Sie ver
mindert sich für gesetzliche Feiertage sowie für 
sonstige ganz oder teilweise dienstfreie Tage (§ 5 
Abs. 2 und 3), soweit sie auf die Tage von Montag bis 

(2) 1 Die durchschnittliche wöchentliche Ar
beitszeit ermäßigt sich entsprechend dem Umfang 
einer bewilligten Teilzeitbeschäftigung. 2Sie ist 
innerhalb einer Woche zu erbringen. 3Wenn die 
dienstlichen Verhältnisse es zulassen, kann die Ar
beitszeit abweichend von Satz 2 aufgeteilt werden; 
dabei muß innerhalb eines Zeitraums von höch
stens 4 Wochen die auf diesen Zeitraum entfallende 
ermäßigte Arb~itszeit erbracht werden. 4§ 8 bleibt 
unberührt. 



48 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 2/1990 

(3) 1 Die oberste Dienstbehörde kann für ein
zelne Verwaltungszweige, Betriebe oder bestimmte 
Beamtengruppen die Arbeitszeit verlängern oder 
verkürzen, wenn die dienstlichen Verhältnisse es 
erfordern. 2Hierbei darf die Arbeitszeit 10 Stunden 
am Tag und 50 Stunden in der Woche nicht über
schreiten . . 

(4) lEine abweichende Einteilung der Arbeits
zeit gemäß Absatz 3 ist innerhalb von 3 Monaten 
auszugleichen; die oberste Dienstbehörde kann 
den Zeitraum bis zu insgesamt 6 Monaten verlän
gern, wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfor
dern. 2Die in Absatz 3 Satz 2 genannten Obergren
zen sind zu beachten. 

(5) Die oberste Dienstbehörde kann, im staat
lichen Bereich im Einvernehmen mit dem Staats
ministerium der Finanzen, im übrigen im Einver
nehmen mit der obersten Aufsichtsbehörde, bei 
dringenden dienstlichen Bedürfnissen Abweichun
gen von den Absätzen 3 und 4 zulassen. 

(6) Pausen werden in die Arbeitszeit nicht einge
rechnet .. 

§ 3 

Arbeitszeitverkürzung durch freie Tage 

(1) 1 Der Beamte wird in jedem Kalenderhalb
jahr an einem Arbeitstag (§ 10 Abs. 1 der Urlaubs
verordnung) unter Fortzahlung der Besoldung vom 
Dienst freigestellt. 2Der Anspruch auf Freistellung 
wird erstmals erworben, wenn das Beamtenver
hältnis 5 Monate ununterbrochen bestanden hat. 
3Die unmittelbar vor der Übernahme in das Beam- . 
tenverhältnis beim selben Dienstherrn verbrachte 
Zeit einer Beschäftigung als Arbeitnehmer ist an
zurechnen. 4Bei einem Beamten, dessen Arbeitszeit 

. ermäßigt wurde, beträgt die Dauer der Freistellung 
höchstens ein Fünftel der für ihn geltenden durch
schnittlichen Wochenarbeitszeit. 5Bei einem Beam
ten, der Schichtdienst nach § 2 Abs. 1 Satz 4 leistet, 
kann an Stelle der freien Tage nach Satz 1 die Ar
beitszeit um eine . Dienstschicht im Kalenderjahr 
ermäßigt werden. 

(2) Die Freistellung vom Dienst soll grundsätz
lich nicht unmittelbar vor oder nach dem Erho
lungsurlaub erfolgen. 

(3) IHat der Beamte an dem für die Freistellung 
vorgesehenen Tag Dienst zu leisten, ist die Freistel
lung innerhalb desselben Kalenderhalbjahres 
nachzuholen. 21st dies aus dienstlichen Gründen 
nicht möglich, ist die Freistellung innerhalb der er
sten 2 Monate des folgenden Kalenderhalbjahres 
nachzuholen. 3Eine Nachholung in anderen Fällen 
ist nicht zulässig. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrer an 
öffentlichen Schulen. 

§4 

Dienst in Bereitschaft 

1 Wenn der Dienst Bereitschaftsdienst ein
schließt, kann die oberste Dienstbehörde die Ar
beitszeit entsprechend den dienstlichen Bedürfnis
sen in angemessenem Verhältnis verlängern; die re
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit darf jedoch 

49 Stunden nicht überschreiten, sofern auf den 
Dienst in Bereitschaft nicht mehr als 30 Stunden 
entfallen. 2Übersteigt der Dienst in Bereitschaft 
durchschnittlich 30 Stunden in der Woche, so kann 
die Arbeitszeit auf 110 Stunden in 2 Wochen verlän
gert werden. 

§ 5 

Arbeitstage 

(1) lArbeitstage sind die Werktage. 2Der Sams
tag ist grundsätzlich dienstfrei. 3Satz 2 gilt nicht 
für den Bereich der öffentlichen Schulen. 

(2) 1 Allgemein dienstfrei ist der Heilige Abend. 
2Am Tag vor Neujahr endet der Dienst um 12.00 
Uhr; wenn diesem Tag ein Sonntag vorausgeht, ist 
er ganz dienstfrei. 

(3) 1 Die Staatsregierung kann bei besonderen 
Anlässen anordnen, daß an einzelnen Arbeitstagen 
der Dienst ganz oder teilweise entfällt; in örtlich 
bedingten Ausnahmefällen kann die oberste 
Dienstbehörde eine solche Anordnung treffen. 
2Hierbei kann auch angeordnet werden, daß die 
ausfallende Arbeitszeit innerhalb einer bestimm
ten Frist einzuarbeiten ist; die tägliche Arbeitszeit 
darf jedoch grundsätzlich nicht mehr als 10 Stun
den betragen. 

§ 6 

Dienst an Sonn- und Feiertagen 
oder zu dienstfreien Zeiten 

(1) 1 Wenn es die dienstlichen Verhältnisse erfor
dern, können die obersten Dienstbehörden oder die 
ihnen unmittelbar nachgeordneten Behörden 
Dienst an Sonn- und Feiertagen oder zu dienst
freien Zeiten (§ 5) anordnen. 2 In diesem Fall soll 
eine entsprechende, möglichst zusammenhän
gende Freizeit an anderen Tagen gewährt werden. 

(2) Bei Nachtdienst ist die besondere Beanspru
chung der Arbeitskraft in der Dienstgestaltung zu 
berücksich tigen. 

§ 7 

Tägliche Arbeitszeit 
in den staatlichen Verwaltungen 

(1) 1 In den staatlichen Verwaltungen beginnt der 
Dienst montags um 8.00 Uhr, an den übrigen Ar
beitstagen um 7.30 Uhr. 2Er endet bei durchgehen
der Arbeitszeit montags bis donnerstags um 16.15 
Uhr, freitags um 14.00 Uhr. 3Bei geteilter Arbeits
zeit endet der Dienst montags bis donnerstags um 
17.15 Uhr, freitags um 15.00 Uhr. 

(2) 1 Die Mittagspause beträgt bei durchgehen
der Arbeitszeit eine halbe Stunde, bei geteilter Ar
beitszeit eineinhalb Stunden. 2Reicht diese Zeit im 
Einzelfall nicht aus und wird sie deshalb überschrit
ten, muß entsprechend nachgearbeitet werden. 

(3) 1 Die durchgehende Arbeitszeit kann einge
führt werden, wenn dies nach den dienstlichen oder 
örtlichen Verhältnissen oder den berechtigten In
teressen der Mehrzahl der Ange):.1örigen einer Be
hörde zweckmäßig erscheint. 2Uber die Einfüh
rung der durchgehenden Arbeitszeit entscheiden 
die obersten Dienstbehörden oder die von ihnen er
mächtigten Behörden. 
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(4) lDie obersten Dienstbehörden und die von 
ihnen ermächtigten Behörden können eine andere 
Einteilung der täglichen Arbeitszeit zulassen. 2Die 
Mittagspause muß jedoch bei durchgehender Ar
beitszeit mindestens eine halbe Stunde, bei geteil
ter Arbeitszeit mindestens eine Stunde betragen . . 
3Abweichungen von der Verteilung der Arbeitszeit 
auf die einzelnen Arbeitstage bedürfen der Zustim
mung des Staatsministeriums der Finanzen; dies 
gilt nicht, wenn auch an Sonn- und Feiertagen oder 
zu dienstfreien Zeiten (§ 5) gearbeitet werden muß. 

§ 8 

Gleitende Arbeitszeit 

(1) Den Beamten kann gestattet werden, Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit in gewissen 
Grenzen selbst zu bestimmen (gleitende Arbeits
zeit). 

(2) 1 Im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit dür
fen täglich grundsätzlich nicht mehr als 10 Stunden 
auf die regelmäßige Arbeitsz~it angerechnet wer
den. 2Unterschreitungen oder Uberschreitungen der 
täglichen Arbeitszeit.sind an anderen Arbeitstagen 
auszugleichen; die Ubertragung von Arbeitszeit
guthaben oder Arbeitszeitrückständen über einen 
Kalendermonat hinaus kann jedoch grundsätzlich 
nur bis zu 10 Stunden zugelassen werden. 

(3) 1 In den staatlichen Verwaltungen müssen die 
täglichen Mindestanwesenheitszeiten (Kernzeiten) 
ausschließlich der Pausen montags bis donnerstags 
mindestens 51/2 und freitags mindestens 4 Stunden 
betragen. 2Sie haben die Zeit des stärksten Arbeits
anfalls einzuschließen und enden montags bis don
nerstags nicht vor 15.00 Uhr; die Funktionsfähig
keit der Behörden ist auch am Freitag bis zum all
gemeinen Dienstende bei durchgehender Arbeits
zeit sicherzustellen. 3Wenn die dienstlichen Ver
hältnisse es erfordern, kann auch am Freitagnach
mittag eine Kernzeit festgesetzt werden. 4Die Rah
menzeit darf täglich 111/2 Stunden nicht überschrei
ten und nicht vor 7.00 Uhr beginnen. 5Einmal im 
Monat kann ein halber Tag zur Abgeltung von anre
chenbaren Zeitguthaben freigegeben werden. 6Im 
übrigen ist ein Zeitausgleich innerhalb der Kern
zeiten nur für dienstlich angeordnete Mehrarbeit 
zulässig. 

(4) lDie zur näheren Ausgestaltung der gleiten
den Arbeitszeit im staatlichen Bereich erforderli
chen Rahmenbestimmungen erläßt das Staatsmini
sterium der Finanzen im Benehmen mit den ande
ren obersten Dienstbehörden. 2Hierbei ist auch zu 
bestimmen, inwieweit die Arbeitszeit durch Zeit
erfassungsgeräte zu erfassen ist. 3Die obersten 
Dienstbehörden können mit Zustimmung des 
Staatsministeriums der Finanzen von den Rahmen
bestimmungen abweichende Regelungen treffen, 
soweit besondere Verhältnisse dies erfordern. 

§ 9 

Einheitliche Arbeitszeit 

IWenn an einer Dienststelle Beamte des Staates 
und Beamte eines anderen dieser Verordnung un
terliegenden Dienstherrn beschäftigt werden, rich
tet sich die Arbeitszeit an der Dienststelle nach der 
für die Beamten des Staates bestehenden Regelung. 

2Bei den Landratsämtern kann jedoch der Landrat 
auch mit Wirkung für die Staatsbeamten die Ar
beitszeit abweichend von § 7 und § 8 Abs. 3 eintei
len und Anordnungen nach § 6 Abs. 1 treffen. 

§ 10 

Arbeitszeit für jugendliche Beamte 
und Dienstanfänger 

(1) IDieArbeitszeit für Beamte unter 18 Jahren 
(jugendliche Beamte) darf täglich 8 Stunden und 
wöchentlich die durchschnittliche regelmäßige 
Arbeitszeit nicht überschreiten. 2Wenn an einzel
nen Arbeitstagen die Arbeitszeit auf weniger als 
8 Stunden festgelegt ist, können sie an anderen 
Arbeitstagen derselben Woche bis zu 81f2 Stunden 
beschäftigt werden. 

(2) lDer Dienst endet so, daß die nach Absatz 1 
zulässige Arbeitszeit eingebracht wird. 2Das allge
meine Dienstende an der Dienststelle soll nicht 
überschritten werden. 

(3) lJugendliche Beamte dürfen nur an 5 Tagen 
in der Woche und nur in der Zeit zwischen 6.00 Uhr 
und 20 .00 Uhr beschäftigt werden. 2 An Samstagen, 
Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen dürfen 
sie nicht beschäftigt werden. 

(4) 1 Die Pausen müssen bei einer Arbeitszeit von 
mehr als 6 Stunden insgesamt 60 Minuten betra
gen. 2Jede Ruhepause ist auf mindestens 15 Minu
ten festzusetzen. 3Länger als 41f2 Stunden dürfen 
jugendliche Beamte nicht ohne Pause beschäftigt 
werden. 

(5) Die Schichtzeit (Arbeitszeit und Ruhepau
sen) darf täglich 10 Stunden nicht überschreiten. 

(6) Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit 
ist dem jugendlichen Beamten eine ununterbro
chene Freizeit von mindestens 12 Stunden zu ge
währen. 

(7) 1 Die Absätze 1 bis 6 finden keine Anwendung 
auf die Beschäftigung jugendlicher Beamter mit 
vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten 
in Notfällen, soweit erwachsene Beschäftigte nicht 
zur Verfügung stehen. 21m übrigen kann die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde 
Ausnahmen von diesen Bestimmungen zulassen, 
wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern; 
dies gilt auch im Rahmen der Ausbildung von ju
gendlichen Beamten an Bildungsstätten für die Be
amtenausbildung. 3Die Ausnahmen sind zu befri
sten. 

(8) Ausnahmeregelungen für jugendliche Poli
zeivollzugsbeamte bleiben unberührt . 

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten für Dienstailfänger 
unter 18 Jahren entsprechend. 

§11 

Arbeitszeit für Schwerbehinderte 

Schwerbehinderte sind auf ihr Verlangen von 
Mehrarbeit (§ 2 Abs.3, § 5 Abs. 3 Satz 2 und § 6 
Abs. 1) freizustellen. 
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§ 12 

Arbeitszeit für Arbeitnehmer 

Die vorstehend getroffenen Regelungen für die 
bayerischen Beamten werden auf die Arbeitnehmer 
und Auszubildenden des Freistaates Bayern über
tragen, soweit tarifvertragliche Vereinbarungen 
nicht entgegenstehen. 

§ 13 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1974 in 
Kraft. *) 

*) Diese Vorschrift betrifft das lnkrafttreten der Verordnung in 
. der ursprünglichen Fassung vom 20. September 1974 (OVBI 

S. 476). Der Zeitpunkt des Inkrafttr~~ens der späteren Ande
rungen ergibt sich aus den jeweiligen Anderungsverordnungen. 
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